
Wenn ein Mensch 
sich das Leben 
genommen hat 

Hilfen für  
Angehörige 

Kinder und Jugendliche 

Scheuen Sie sich nicht, offen mit Kindern und 
Jugendlichen über den Suizid zu sprechen, 
denn sie wollen wissen, was in ihrer Welt ge-
schieht und brauchen die Erfahrung, sich auf 
Erwachsene verlassen zu können. Wenn ein 
Elternteil oder Geschwisterkind sich getötet 
hat, müssen die überlebenden Erwachsenen 
sich als glaubwürdig und zuverlässig erwei-
sen. Kinder schützen sich selbst vor überfor-
dernden Informationen, indem sie weghören 
oder spielen gehen. Jugendliche sprechen 
meist lieber mit Freundinnen und Freunden 
als mit ihren Eltern über das, was sie bewegt. 
Geben Sie betroffenen Kindern und Jugendli-
chen Zeit und immer wieder neue Gelegen-
heiten, sich auf ihre eigene Weise mit den 
Themen Tod, Trauer und Suizid zu beschäfti-
gen. 

Halten Sie den normalen Tagesablauf mit den 
für die Kinder üblichen Aktivitäten möglichst 
aufrecht, damit Ihre Kinder sich darin sicher 
fühlen können. Suchen Sie dabei die Unter-
stützung von Freunden und Verwandten, da-
mit Sie Zeit für Ihre eigene Trauer finden. 

Schock und Trauer 

Sie stehen am Anfang eines Trauerprozesses, 
der viele widersprüchliche Gefühle und Ge-
danken bringen wird. Es kann sein, dass Sie 
sich wie unter einer Glasglocke fühlen und 
alles unwirklich erscheint oder dass Sie inner-
lich ganz stumpf sind oder gar nichts spüren. 
Es kann auch sein, dass Sie sich vor Schreck, 
Schmerz oder Scham wie zerrissen fühlen. 

Wenn Sie in den kommenden Tagen und Wo-
chen nicht schlafen können, stark frieren, 
nicht essen wollen, Kopf- und Gliederschmer-

zen haben, müssen Sie keine Angst haben, 
das sind normale Körperreaktionen auf den 
plötzlichen Tod eines Angehörigen. Auch hef-
tiges Weinen, intensive Wut, starke Schuldge-
fühle und andauernde Fassungslosigkeit sind 
normale Reaktionen. Es ist in der Regel nicht 
nötig, diese Gefühle und Reaktionen durch 
Beruhigungsmittel zu unterdrücken. Am bes-
ten helfen Ihnen Menschen, die den Schock 
und die Trauer ohne Vorbehalte mit Ihnen 
zusammen aushalten. 

Unterstützung für Sie 

Hilfen im Internet: 

 “Selbsthilfe für Angehörige nach einem 
Suizid”           www.agus-selbsthilfe.de 

 Freunde fürs Leben e.V.   www.frnd.de   
Suizid und Depression 

 www.suizidpraevention-deutschland.de 

Telefonseelsorge: 

0800-1110111 oder 0800-1110222 
(gebührenfrei) Tag und Nacht gesprächsbe-
reite Ansprechpartner 

Muslimisches Seelsorge — Telefon 

030/443509821 jeden Tag von 8-24 Uhr 
www.mutes.de 

Beratungsstelle: 

Ehe-, Familien- und Lebensberatung  
59174 Kamen, Kampstr. 22  
Telefon: (0 23 07) 9 47 43-0 

www.notfallseelsorge-unna.de 
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Sie sind nicht allein. 

Fast 12.000 Menschen nehmen sich jedes 
Jahr in Deutschland das Leben. Männer und 
Frauen, Gesunde und Kranke, Menschen je-
den Alters, Menschen in unterschiedlichsten 
Lebenssituationen. Die Gründe und Anlässe 
für jeden Suizid sind einzigartig, manche sind 
für die Hinterbliebenen nachvollziehbar, ande-
re bleiben ein Rätsel. Niemand hat das Recht, 
Ihnen und Ihrer Familie die Schuld zu geben. 

Dieses Faltblatt gibt Ihnen erste Informatio-
nen, was im Umfeld eines Suizids auf Sie zu-
kommt und wer Ihnen in dieser schwierigen 
Situation helfen kann. 

Polizeiliche Ermittlungen 

Die Polizei muss bei jedem Suizid ermitteln, 
das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Die Er-
mittlungsbeamten versuchen, alle wichtigen 
Informationen zu sammeln und leiten diese 
an die Staatsanwaltschaft weiter. Sobald fest-
steht, dass der Tod nicht durch Unfall oder 
Fremdeinwirkung verursacht wurde, werden 
die Ermittlungen eingestellt. Diese Entschei-
dung kann aber nur die Staatsanwaltschaft 
treffen, deshalb dauert es bis dahin immer 
mindestens zwei oder drei Tage. Im Rahmen 
der Ermittlungen geschieht folgendes: 

 Angehörige werden - meist zuhause - zu 
möglichen Ursachen für einen Suizid und 
zur Vorgeschichte befragt. 

 Dinge wie das Tagebuch des/der Toten 
oder ein Abschiedsbrief können als Be-
weismittel beschlagnahmt werden. Nach 
einigen Tagen bekommen Sie diese zu-
rück. 

 Manchmal werden Angehörige oder Freunde 
aufgefordert, den Verstorbenen zu identifizieren. 
Wenn Sie Angst davor haben, können Sie dies 
ablehnen und darum bitten, dass jemand ande-
res das tut. 

 Der Leichnam wird beschlagnahmt. Sie dürfen 
ihn bis zum Transport in die Gerichtsmedizin 
nicht berühren oder versorgen. Dort wird der 
Leichnam auf jeden Fall äußerlich untersucht, 
oder, jedoch nur in Ausnahmefällen, auch obdu-
ziert, um einen Mord auszuschließen. Meist wird 
der Leichnam nach drei Tagen freigegeben und 
Sie können ihn von einem Bestattungsunterneh-
men Ihrer Wahl auf das Begräbnis vorbereiten 
lassen. 

 Persönliche Gegenstände und die Kleidung der/
des Toten werden den Angehörigen spätestens 
bei Abschluss der Ermittlungen übergeben. 

Unterstützung 

Sie müssen diese schwere Zeit nicht allein bewälti-
gen! Überlegen Sie, ob es Freunde, Freundinnen 
oder Nachbarn gibt, die Sie um Hilfe bitten können, 
und tun Sie das so bald wie möglich. Andere Men-
schen sind oft dankbar, wenn Sie ihnen ein Zeichen 
geben, was Sie brauchen. Meist ist es hilfreich, 
wenn einfach jemand bei Ihnen ist. 

Benachrichtigen Sie so bald wie möglich vertrau-
enswürdige Erwachsene, die in den ersten Stun-
den, Tagen und auch später für Ihre Kinder da sein 
können, damit Sie die Möglichkeit haben, alles Not-
wendige zu organisieren. 

Auf der Rückseite dieses Faltblatts finden Sie An-
sprechpartner für weitere Hilfen. 

Bestattung 

Wenn der Leichnam freigegeben wurde, 
haben sie das Recht, ihn zuhause oder in 
der Leichenhalle aufbahren zu lassen und 
Abschied zu nehmen. Gute Bestatter erklä-
ren Ihnen, welche Möglichkeiten der Ab-
schiednahme es gibt. Falls der Körper stark 
verletzt ist, kann er z.B. durch ein Tuch 
oder mit Blumen abgedeckt werden. 

Für manche Angehörige ist es wichtig, Fo-
tos der oder des Toten für später zu ma-
chen. Viele Menschen haben das Bedürfnis 
nach einem solchen Abschied und brau-
chen ihn, um zu begreifen, dass jemand 
tatsächlich tot ist. Ein würdevoller Rahmen 
ist dabei sehr wichtig. 

Wenn Sie selbst keine Abschiednahme 
wünschen, ist das aber auch in Ordnung. 

Pfarrer aller Konfessionen sind heute 
vorurteilsfrei in der Lage, Menschen zu 
bestatten, die sich selbst getötet haben. 
Als Angehörige können Sie frei ent-
scheiden, ob und wie Sie die Todesart 
Suizid in der Trauerfeier und den Trau-
erdrucksachen ansprechen möchten. 

Diese Informationen wurden erstellt in Anleh-
nung an eine Information der Deutschen Ge-
sellschaft für Suizidprävention (DGS) 
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Ein Lebensfaden ist abgerissen ... 


